
 

 

B e k a n n t m a c h u n g   Nr. 01/2023 

 

des Amtes Itzehoe-Land 

 

 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

und Bekanntmachung der Wahlkreiseinteilung 

 

für die Gemeindewahl in den amtsangehörigen Gemeinden Bekdorf, Bekmünde, Drage, Heili-

genstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hodorf, Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Krummendiek, 

Lohbarbek, Mehlbek, Moorhusen, Oldendorf, Ottenbüttel, Peissen, Schlotfeld, Silzen und 

Winseldorf am 14. Mai 2023. 

 

Hiermit fordere ich gemäß § 22 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen für die Gemeindewahl am 14. Mai 2023 auf. 

 

Die Gemeinden Bekdorf, Bekmünde, Drage, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Hodorf, 

Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Krummendiek, Lohbarbek, Mehlbek, Moorhusen, Olden-

dorf, Ottenbüttel, Peissen, Schlotfeld, Silzen und Winseldorf bilden jeweils einen Wahlkreis.  

 

Es werden in den Wahlkreisen der Gemeinden folgende unmittelbare Vertreterinnen und Ver-

treter und im Wahlgebiet der Gemeinden folgenden Listenvertreterinnen und Listenvertreter 

gewählt: 

 

Name der Gemeinde 

Nummer des 

Wahlkreises 

Anzahl unmittelbare 

Vertreter/innen 

Anzahl Listenvertre-

ter/innen 

Bekdorf 1 4 3 

Bekmünde 1 4 3 

Drage 1 5 4 

Heiligenstedten 1 7 6 

Heiligenstedtenerkamp 1 5 4 

Hodorf 1 4 3 

Hohenaspe 1 7 6 

Huje 1 5 4 

Kaaks 1 5 4 

Kleve 1 5 4 

Krummendiek 1 4 3 

Lohbarbek 1 5 4 

Mehlbek 1 5 4 

Moorhusen 1 4 3 

Oldendorf 1 6 5 

Ottenbüttel 1 5 4 

Peissen 1 5 4 

Schlotfeld 1 5 4 

Silzen 1 4 3 

Winseldorf 1 5 4 

 



 

 

Wahlvorschläge für die Wahl der unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter können politi-

sche Parteien, Wählergruppen und Wahlberechtigte einreichen. 

 

Listenwahlvorschläge können politische Parteien und Wählergruppen einreichen. 

 

Die Verbindung von Listenwahlvorschlägen ist unzulässig. Weder politische Parteien noch 

Wählergruppen noch politische Parteien und Wählergruppen können gemeinsame Wahlvor-

schläge einreichen. 

 

Eine politische Partei oder Wählergruppe kann innerhalb des Wahlgebietes nur so viele un-

mittelbare Wahlvorschläge, wie unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, 

und nur einen Listenwahlvorschlag einreichen. 

 

Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind neben den Deutschen im Sinne des Arti-

kels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes auch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wählbar. 

 

Die Wahlvorschläge sind bis zum 20. März 2023, 18.00 Uhr, schriftlich bei der Amtswahllei-

terin des Amtes Itzehoe-Land, Margarete-Steiff-Weg 3, 25524 Itzehoe, Zimmer 204, einzu-

reichen. Es wird gebeten, die Einreichung möglichst so frühzeitig vorzunehmen, dass etwaige 

Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge betreffen, rechtzeitig behoben werden können. 

 

Itzehoe, den 02. Januar 2023  

 

 

Amt Itzehoe-Land  

Die Amtswahlleiterin 

Renate Lüschow 

 

 

 

 

 

 

 

      


